
BayBO: Art. 47 Stellplätze, Verordnungsermächtigung

Art. 47  Stellplätze, Verordnungsermächtigung 
 
(1) 1Werden Anlagen errichtet, bei denen ein Zu- oder Abfahrtsverkehr zu erwarten ist, sind Stellplätze in 
ausreichender Zahl und Größe und in geeigneter Beschaffenheit herzustellen. 2Bei Änderungen oder 
Nutzungsänderungen von Anlagen sind Stellplätze in solcher Zahl und Größe herzustellen, dass die 
Stellplätze die durch die Änderung zusätzlich zu erwartenden Kraftfahrzeuge aufnehmen können. 3Das gilt 
nicht, wenn sonst die Schaffung oder Erneuerung von Wohnraum auch unter Berücksichtigung der 
Möglichkeit einer Ablösung nach Abs. 3 Nr. 3 erheblich erschwert oder verhindert würde.

(2) 1Die Zahl der notwendigen Stellplätze nach Abs. 1 Satz 1 legt das Staatsministerium für Wohnen, Bau 
und Verkehr durch Rechtsverordnung fest. 2Wird die Zahl der notwendigen Stellplätze durch eine örtliche 
Bauvorschrift oder eine städtebauliche Satzung festgelegt, ist diese Zahl maßgeblich.

(3) Die Stellplatzpflicht kann erfüllt werden durch

1.  Herstellung der notwendigen Stellplätze auf dem Baugrundstück,
 
2.  Herstellung der notwendigen Stellplätze auf einem geeigneten Grundstück in der Nähe des 
Baugrundstücks, wenn dessen Benutzung für diesen Zweck gegenüber dem Rechtsträger der 
Bauaufsichtsbehörde rechtlich gesichert ist, oder

 
3.  Übernahme der Kosten für die Herstellung der notwendigen Stellplätze durch den Bauherrn gegenüber 
der Gemeinde (Ablösungsvertrag).

 
(4) Die Gemeinde hat den Geldbetrag für die Ablösung notwendiger Stellplätze zu verwenden für

1.  die Herstellung zusätzlicher oder die Instandhaltung, die Instandsetzung oder die Modernisierung 
bestehender Parkeinrichtungen einschließlich der Ausstattung mit Elektroladestationen,

 
2.  den Bau und die Einrichtung von innerörtlichen Radverkehrsanlagen, die Schaffung von öffentlichen 
Fahrradabstellplätzen und gemeindlichen Mietfahrradanlagen einschließlich der Ausstattung mit 
Elektroladestationen,

 
3.  sonstige Maßnahmen zur Entlastung der Straßen vom ruhenden Verkehr einschließlich investiver 
Maßnahmen des öffentlichen Personennahverkehrs.

 


